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Tochterunternehmen Uniklinikum Düsseldorf 

Tarifvertrag unterschrieben 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 
 
der Tarifvertrag für die drei Töchter des Uniklinikums Düsseldorf (GSD – Gesell-
schaft für Servicedienstleistungen Düsseldorf mbH, GKD – Gesellschaft für klini-
sche Dienstleistungen mbH, UKM – Universitätsklinikum Düsseldorf Medical Ser-
vices GmbH) ist zum 22. Mai 2019 in Kraft getreten und wird in den nächsten Tagen 
von allen Tarifvertragsparteien unterschrieben sein. Damit erhalten die Beschäftig-
ten endlich tarifvertraglich garantierte Ansprüche. 
 

 Alle Beschäftigten werden zum 1. Januar 2020 in den Tarifvertrag der Länder (TV-L), 
der auch beim Uniklinikum selbst gilt, übergeleitet und dann auch nach dem TV-L 
bezahlt. Die TV-L-Regelungen sind so gut wie vollständig übernommen worden.  

 Für 2019 erhält jeder Beschäftigte vier Einmalzahlungen von je 300 Euro brutto (aus-
bezahlt im Juni, August, Oktober und Dezember, Teilzeitkräfte anteilig). Zum jeweili-
gen Auszahlungszeitpunkt muss der Beschäftigte mindestens ein Jahr dem Betrieb 
angehören. 

 Die Beschäftigten werden zum 1. Januar 2020 in die Entgeltgruppen (EG) 1 bis 15 
des TV-L übergeleitet, die jeweils fünf bis sechs Erfahrungsstufen haben.  

 Die Beschäftigten, die den EG 2 und EG 3 zugeordnet sind, starten mit der Stufe 2 
der entsprechenden Entgeltgruppe. Sind sie am 1. Januar 2020 weniger als ein Jahr 
beschäftigt, kommen sie in Stufe 1. Die Stufe 2 beträgt 2020 95%, 2021 96% und 
2022 97% der jeweils geltenden TV-L-Tabelle. Ab 2023 wird die TV-L-Tabelle zu 
100% angewendet. Die Stufenlaufzeiten betragen in der Stufe 1 ein Jahr, in den Stu-
fen 2 bis 4 je vier Jahre und in der Stufe 5 fünf Jahre. Für die EG 2 und EG 3 ist die 
Stufe 5 die Endstufe. 

 Für alle anderen Beschäftigten wird ein Vergleichsentgelt berechnet. Sie werden einer 
individuellen Zwischenstufe der entsprechenden TV-L-Entgeltgruppe zugeordnet, 
mindestens aber der Stufe 2. Das gilt auch für die Beschäftigten der EG 2 und 3, die 
bereits jetzt mehr als die jeweilige Stufe 2 erhalten. 

 Ab dem Jahr 2020 gelten ansonsten die Entgelt-Werte des TV-L inklusive der jeweili-
gen Tariferhöhungen. 

 Das Entgelt dieser Zwischenstufe wird zum 1. Januar 2020 um 3,12% und zum 1. Ja-
nuar 2021 um 1,4% erhöht. Zum 1. Januar 2022 steigen die Beschäftigten in die be-
tragsmäßig nächsthöhere Stufe auf. Beschäftigte, die mit ihrem Entgelt bereits jetzt 
über der höchsten Stufe ihrer Entgeltgruppe liegen, erhalten einen aufzehrenden Be-
sitzstand. 

 Ab dem Jahr 2020 gibt es eine jährliche Sonderzahlung („Weihnachtsgeld“) für alle 
Beschäftigten, im Jahr 2020 in Höhe von 500 Euro und ab dem Jahr 2021 von 1.000 
Euro. Ab dem Jahr 2022 wird die Sonderzahlung entsprechend der Entgelttabellen 
des TV-L dynamisch gesteigert.  

 Ab 2023 wird für jeden Beschäftigten, der mindestens 30 Monate dem Betrieb ange-
hört, in eine betriebliche Altersversorgung (Direktversicherung) in Höhe von 5% des 
Bruttoentgelts eingezahlt. Davon zahlt der Arbeitgeber 3,75% in EG 1 bis 4, 3 % in 
EG 5 bis 9a, ab EG 9b zahlt er 2,5%. 

 Die Wochenarbeitszeit richtet sich nach dem allgemeinen Teil des TV-L und liegt bei 
39 Stunden, 50 Minuten. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir kämpfen für die Mitglieder des vdla! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 

 
  

Der dbb hilft! 
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente 
Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den Beschäftigten 
des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in 
tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von beruflichen 
Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich überzeugenden Ansprache jedes 
Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer 
Solidargemeinschaft. 
Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im öffentlichen Dienst 
und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke des dbb. Wir 
informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell und 
unsere Magazine dbb magazin und tacheles. 
Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von dbb 
beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
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Hintergrund 
 
Die drei Töchter des Universitätsklinikums Düsseldorf (GSD – Gesellschaft für Service-
dienstleistungen Düsseldorf mbH, GKD – Gesellschaft für klinische Dienstleistungen 
mbH, UKM -  Universitätsklinikum Düsseldorf Medical Services GmbH) unterlagen bis-
her keiner Tarifbindung. Das Ziel der Gewerkschaften war es, die ausgegliederten Ser-
vicebereiche wieder an die Tarifverträge der Mutter heranzuführen – hier also den  
TV-L. Das haben die Gewerkschaften jetzt geschafft. 

 


